
«BUND»: Die Schweiz gibt dem
Druck der USA nach und leitet
vertrauliche Bankdaten weiter.
Was halten Sie davon?
PETER V. KUNZ: Ich kann nachvoll-
ziehen, dass der Staat versucht, der
UBS zu helfen. Aber das Vorgehen
der Finanzmarktaufsicht ist juris-
tischheikel.Undweilessichnurum
eine teilweise Einigung handelt, ist
die UBS noch nicht aus dem
Schussfeld.

Was droht der UBS noch?
Die amerikanischen Steuerbe-

hörden sind nicht Teil des Ver-
gleichs. Mit den Bankdaten werden
sie gegen die Bankkunden und
auch gegen die UBS vorgehen. Die
US-Behörden werden argumentie-
ren, die Grossbank habe ihren Kun-
denbeimSteuerbetruggeholfen.Es
drohen hohe Bussen. Dank dem
Vergleich verliert die UBS immer-
hin die Banklizenz in den USA
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nicht. Das gilt für die Dauer desVer-
gleichs, also die nächsten 18 Mona-
te. Auch die angedrohte Busse ge-
gendieUBSvon55MillionenDollar
pro Tag ist vorerst vom Tisch.

Mit demVergleich setzt sich der
Bund über ein laufendes Amtshilfe-
verfahren hinweg. Die Schweiz
hebelt mit Notrecht geltendes Recht
aus. Handelt es sich hier tatsächlich
um eine Notlage?

Die Finanzmarktaufsicht ist auf
sehr dünnem Eis mit ihrer Argu-
mentation. Das ist umso bedenkli-
cher, weil damit ein gerichtliches
Verfahren faktisch umgangen wird.
EineAufsichtsbehördeüberholtein
Gericht. Dies ist auch rechtsstaat-
lich sehr fragwürdig.

Die Finanzmarktaufsicht beruft
sich auf das Bankengesetz.

Sie beruft sich auf Artikel 25 und
26 im Bankengesetz, die es ihr
erlauben, bei Insolvenzgefahr
Schutzmassnahmen zu ergreifen.
Da stellen sich zwei Fragen: Steht
die UBS tatsächlich vor der Insol-
venz? Oder, was wahrscheinlicher
ist, suchte die Aufsicht einfach eine
– allerdings wenig überzeugende –
juristische Handhabe?

Die angedrohte Busse hätte sich
nach 200 Tagen bereits auf 11 Mil-

liarden Dollar summiert. Es ist
fraglich, ob die angeschlagene UBS
dies und denVerlust der Banklizenz
hätte verkraften können.

Der Verlust der Banklizenz wäre
zwar schlimm für die UBS, aber al-
leine deswegen würde sie nicht in-
solvent. Auch eine Busse bedeutet
nicht zwingend das Ende der UBS.
Bei allem darf man nicht vergessen,
dass der Staat eine private Gesell-
schaftbeiihrenjuristischenProble-
menunterstützt.Diesgeschiehtmit
der einzigen Begründung, dass die
UBS in der Schweiz eine System-
funktion hat. Mit diesem Argument
wird in den vergangenen Monaten
praktisch alles gerechtfertigt zur
Unterstützung der UBS. Es wäre an
der UBS, sich in den USA gegen den
Entzug der Banklizenz und Bussen
zu wehren.

In der Abwägung zwischen rechts-
staatlichenVerfahren und Schutz
einer für dieVolkswirtschaft zen-
tralen Grossbank gewichten Sie die
rechtlichen Aspekte höher?

Pragmatisch kann ich nachvoll-
ziehen, dass der Staat versucht, die
UBS zu schützen. Dazu müssten
aber die höchsten staatlichen In-
stanzen, also der Bundesrat und die
amerikanischen Behörden, mitein-
ander sprechen. Jetzt wird aber
SchweizerRechtungleichangewen-

Der Vergleich sei eine klare
rechtliche Privilegierung der
UBS, sagt Peter V. Kunz.
Andere Banken wie die Raiff-
eisen-Gruppe würden nicht
diesen Support erhalten.
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det auf Schweizer Unternehmen.
Die Raiffeisen-Gruppe, die dritt-
grösste Bank im Land, würde nicht
diesen Support erhalten. Es ist eine
klare rechtliche Privilegierung der
UBS. Es stellt sich die Frage: Ist es
Rechtsstaat oder Bananenrepublik?

Neun UBS-Kunden haben sich mit
einem Rekurs dagegen gewehrt, dass
dieSchweizdenUSAihreBankdaten
übermittelt. DerVergleich hebelt
diese Rekurse aus.Wie können sich
die Betroffenen, für die die Un-
schuldsvermutung gilt, wehren?

Mit einer superprovisorischen
Verfügung könnten sie erreichen,
dass die UBS trotz dem Vergleich
ihre Bankdaten nicht den US-Be-
hörden liefern darf. Sie könnten
den Bund auf Schadenersatz ein-
klagen, mit dem Argument, die Fi-
nanzmarktaufsicht habe das Ge-
setz verletzt. Die Betroffenen könn-
tengegendieAufsichteineStrafkla-
ge einreichen wegen wirtschaftli-
chem Nachrichtendienst. Die Auf-
sicht hat mit ihrer Weisung an die
UBS das Problem überhaupt nicht
gelöst, sondern zusätzliche ge-
schaffen. Zu den juristischen Prob-
lemen kommen politische.

Sie sprechen vom Druck der EU?
Ja. Mit dem Vergleich lädt die

Schweiz andere Staaten wie

Deutschland oder Frankreich ein,
wie die USA vorzugehen. Es könnte
zu einem Dammbruch beim Bank-
geheimnis kommen.

Auf welche Schadenersatzforde-
rungenmusssichdieSchweizgefasst
machen?

Weil es noch keine solchen Fälle
gegeben hat, ist dies schwierig ab-
zuschätzen. Die Betroffenen kön-
nen auch in den USA gegen die
Schweizer Behörden klagen. Ange-
sichts der Möglichkeit von Sam-
melklagen sollte sich der Bund auf
einiges gefasst machen.

DerVergleich relativiert das Bank-
geheimnis.Welche Auswirkungen
hat dies?

Stark betroffen sind die Ausland-
kunden von Schweizer Banken, die
durch den Vergleich verunsichert
sind. Sie schliessen daraus, dass ihr
Geld und ihre Bankdaten in der
Schweiz nicht mehr sicher sind. Ein
Teil von ihnen wird Gelder abzie-
hen,selbstwenndiesenichtamFis-
kus vorbeigeschmuggelt worden
sind.UndeskommenwenigerNeu-
gelder auf Schweizer Konten. Das
gilt nicht nur für UBS und CS, son-
dern auch für Privatbanken. Die
Kunden werden nach Liechten-
stein, Luxemburg, Irland oder den
Kanalinseln abwandern.

BundesratMerzhatbetont,eshand-
le sich bei den gelieferten Daten um
Steuerbetrug. Hier gilt das Bank-
geheimnis nicht.

Ich bin tief schockiert über diese
Aussage. Der Bundesrat kann dies
gar nicht beurteilen. Die Un-
schuldsvermutung gilt auch für
mutmassliche Steuerbetrüger.
Deshalb gibt es ebenVerfahren.

Wie lange lässt sich das Bankge-
heimnis noch halten?

Ich bin ein grosser Anhänger des
Bankgeheimnisses. Es kann aber
nicht sein, dass damit strafbare
Taten geschützt werden. Um das
Bankgeheimnis zu retten, sollte da-
mit die letztlich illegale Steuerhin-
terziehung nicht mehr geschützt
werden. Künftig sollte die Schweiz
nichtnurbeiSteuerbetrug,sondern
auch bei Steuerhinterziehung aus-
ländischen Staaten Rechtshilfe ge-
währen. Es liegt am Parlament, dies
zu beschliessen.
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